
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 27. Januar 2015 

 

 

Nr. SGB 194/2014  

 

Ersatzbeschaffung kantonale Schulverwaltungssoftware; Bewilligung eines Verpflich-

tungskredites 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 13 Gesetz über das Staatspersonal vom 27. Sep-

tember 1992 (BGS 126.1) und § 56 Absatz 1 Buchstabe a Gesetz über die wirkungsorientierte 

Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (BGS 115.1), nach Kenntnisnahme von Botschaft 

und Entwurf des Regierungsrates vom 16. Dezember 2014 (RRB Nr. 2014/2187), beschliesst: 

 

1. Für die Ersatzbeschaffung der kantonalen Schulverwaltungssoftware wird ein Verpflichtungs-

kredit von 2,25 Mio. Franken bewilligt. 

2. Die Ersatzbeschaffung kantonale Schulverwaltungssoftware wird als Einzelverpflichtungskre-

dit für Grossprojekte im Mehrjahresprogramm Informationstechnologie beschlossen. 

3. Der Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte wird um den Betrag von 2,0 Mio. Franken 

gekürzt, welcher für die Weiterentwicklung der Schulsoftware vorgesehen war. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Ernst Zingg Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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